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Bitte ausfüllen und unterschrieben zurück an

Vertrag zur Einräumung von einfachen Bildnutzungsrechten

zwischen

nachfolgend „Bildautor“ genannt

und dem  Freistaat Bayern, vertreten durch

 Behörde; Adresse

 nachfolgend „Freistaat Bayern“ genannt.

am Bildmaterial mit folgenden Bilddatei-Namen (Angabe ist zwingend erforderlich)*

§ 1   Gegenstand und Zweck des Vertrages

Vertragsgegenstand sind die vom Bildautor erstellten Aufnahmen wie in der Anlage zu diesem Vertrag  wiedergegeben zur 
Verwendung im Zusammenhang mit allen Aufgaben des Freistaats Bayern, insbesondere auch zu Zwecken der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit.

§ 2   Nutzungsrechtsübertragung

1. Der Bildautor erklärt, dass er zur Rechteübertragung gem. Ziff. 3 berechtigt ist.

2.  Der Bildautor sichert zu, dass

  a)** es sich bei den überlassenen Aufnahmen um eigene Schöpfungen handelt,
 

 
a)**  es sich bei den überlassenen Aufnahmen um eigene Schöpfungen handelt und verpflichtet sich, dem Freistaat 

Bayern schriftlich mitzuteilen, ob, wann und wo diese veröffentlicht wurden,
  a)** es sich bei den überlassenen Aufnahmen um eigene Schöpfungen handelt, die noch nicht veröffentlicht sind,

  b) an diesen keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen und
  c)  sofern Personen abgebildet sind, deren Einwilligung vorliegt, soweit kein Ausnahmetatbestand nach  

§ 23 KunstUrhG gegeben ist.

3.  Dem Freistaat Bayern wird hiermit das einfache, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht*** ein geräumt, 
die in der Anlage wiedergegebenen Aufnahmen auf alle denkbaren Arten zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet 
das Recht zur Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung in allen Medien, einschließlich dem Internet, Re-
produktion auf andere Bildträger, Duplizierung, Bearbeitung, Umarbeitung oder Nachbildung der Vorlagen in allen 
Sprachen.

  Das Nutzungsrecht beinhaltet auch das Recht, das Bildmaterial in sozialen Medien zu nutzen.

4. Der Bildautor wird

  nicht als Bildautor genannt.

  wie folgt genannt: 

 Behörde, zuständige Sachbearbeitung

Name, Vorname; Straße Nr.; PLZ, Ort

*    Ggf. gesonderte Anlage (Auflistung bzw. Screenshot aller Bilder) anfügen.
**   Eine der Optionen muss gewählt werden.
*** Soweit zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkungen vereinbart werden sollen, sind diese gesondert zu regeln.
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§ 3   Honorar und Vergütung

 Für die mit diesem Vertrag eingeräumten Nutzungs- und Bearbeitungsrechte wird eine einmalige Vergütung 
in Höhe von €  gewährt.
 Das Honorar für die mit diesem Vertrag eingeräumten Nutzungs- und Bearbeitungsrechte ist mit dem vereinbarten 
Honorar der Agenturbeauftragung abgegolten.
 Die Einräumung der Nutzungs- und Bearbeitungsrechte erfolgt unentgeltlich.

§ 4   Schlussbestimmungen

1.  Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte diese Vereinbarung eine
Lücke aufweisen, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. An Stelle der unwirksamen
Bestimmung oder in Ausfüllung der Lücke gilt diejenige Regelung, die im Rahmen des rechtlich zulässigen dem am
nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben.

2.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Anlage
Bildmaterial

Ort, Datum, Unterschrift Bildautor Ort, Datum, Unterschrift Freistaat Bayern

49PC
Hervorheben

49PC
Hervorheben
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